
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1921/1/11 1Ob12/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1921

Norm

ZPO §179

ZPO §181

Rechtssatz

Zur Anwendung der § 179 und 181 ZPO. Die Absicht einer Partei, den Prozeß zu verschleppen, kann auch aus ihrem

Verhalten nach der Fassung eines Beweisbeschlusses gefolgert und es kann dieser deshalb widerrufen werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 12/21
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